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Widerſtandsfähigkeit von Bauſtoffen und

Bauteilen gegen Feuer und Wärme DlK 4102 .

Begriffe

Die Anforderungen an die Widerſtandsfähigkeit von Bauſtoffen
und Bauteilen gegen Feuer und Wärme werden durch folgende
Begriffe gekennzeichnet :

Bauſtoffe “ )
I. brennbar

II . ſchwer brennbar
III . nicht brennbar

Bauteile

IV . feuerhemmend
V. feuerbeſtändig

VI . hochfeuerbeſtändig

Begriffsbestimmungen

Bauſtoffe
I. Brennbar

Als brennbar gelten Bauſtoffe , die , auf ihre Entzündungstempe⸗
ratur gebracht , bei atmoſphäriſcher Luft von ſelbſt weiterbrennen .

II . Schwer brennbar
Als ſchwer brennbar gelten Bauſtoffe , die unter Einwirkung von
Feuer und Wärme zwar zur Entzündung gebracht werden können ,
ſo daß ſie verkohlen , aber bei atmoſphäriſcher Luft nicht von ſelbſt
weiterbrennen ; dabei iſt vorausgeſetzt , daß die der Erhitzung aus⸗
geſetzten Teile des Bauſtoffes nach Fortnahme der Wärmequelle
nur kurze Zeit nachglühen und etwa entſtandene Flammen von
ſelbſt erlöſchen , ſo daß die Verbrennung im Bauſtoff nicht fort⸗
ſchreitet .

III . Nicht brennbar
Als nicht brennbar gelten Bauſtoffe , die bei atmoſphäriſcher Luft
infolge ihrer natürlichen Eigenſchaften nicht zur Entzündung
gebracht werden können .

1) Sinſchl. Gewebe, Dapier und dergleichen .
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Bauteile

IV. Feuerhemmend
Als feuerhemmend gelten Bauteile , die beim Brandverſuch nach
DIN 4102, Blatt 3 — Widerſtandsfähigkeit von Bauſtoffen und
Bauteilen gegen Feuer und Wärme , Brandverſuche — während
einer Prüfzeit von ½M Stunde nicht ſelbſt in Brand geraten ,
ihren Zuſammenhang nicht verlieren und den Durchgang des

Feuers verhindern , derart , daß tragende Bauteile dabei ihre Trag⸗
fähigkeit nicht verlieren
Einſeitig dem Feuer ausgeſetzte Bauteile dürfen auf der dem

Feuer abgekehrten Seite während des Brandverſuches nicht
wärmer als 130 “ werden .

V. Feuerbeſtändig

Als feuerbeſtändig gelten Bauteile aus nicht brennbaren Bau⸗
ſtoffen , die bei einem Brandverſuch nach DIN 4102 , Blatt 3
— Widerſtandsfähigkeit von Bauſtoffen und Bauteilen gegen
Feuer und Wärme , Brandverſuche — während einer Prüfzeit von
1½/ Stunden unter der Einwirkung des Feuers und des Löſch —
waſſers ihr Gefüge nicht weſentlich ändern , ihre Standfeſtigkeit
und Tragfähigkeit nicht verlieren und den Durchgang des Feuers
verhindern
Einſeitig dem Feuer ausgeſetzte Bauteile dürfen auf der dem

Feuer abgekehrten Seite während des Brandverſuches nicht
wärmer als 130 “ werden .
Allſeitig feuerbeſtändig ummantelte Bauteile dürfen ſich während
des Brandverſuches auf höchſtens 250 “ erwärmen .

VI . Hochfeuerbeſtändig

Als hochfeuerbeſtändig gelten Bauteile , die den Anforderungen
an feuerbeſtändige Bauteile ( Abſatz V) während einer Prüfzeit
von 3 Stunden genügen .

Feilmaschinen für Band -

und Kreissägen ,

Schränkapparate ,

Bündelpressen , Holzspaltmaschinen

SSSRS. . . . . . . . . . . . . . . .

Baut

II .
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Widerſtandsfähigkeit von Bauſtoffen und

Bauteilen gegen Feuer und Wärme DiN 4102 .

—

II .

III .

N

Einreihung in die Begriffe

Für Bauſtoffe und Bauteile , die im folgenden nicht beſonders
genannt ſind , iſt der Grad des Widerſtandes gegen Feuer und
Wärme durch Brandverſuche nach PIN 4102 , Blatt 3 — Wider⸗
ſtandsfähigkeit von Bauſtoffen und Bauteilen gegen Feuer und
Wärme , Brandverſuche — nachzuweiſen . Der Nachweis erübrigt
ſich, wenn die Uimrelhüng ohne weiteres durch die Begriffs —⸗
beſtimmungen gegeben iſt .

Als brennbar gelten

3. B. Holz , Magneſium , Papier , Pflanzenfaſerſtoffe , Stroh , Torf ,
Zellhorn u. dgl.

Als ſchwer brennbar gelten ohne beſonderen Nachweis
reine Wolle .

Als nicht brennbar gelten ohne beſonderen Nachweis
Sand , Lehm , Kies , Schlacke ,
natürliche und künſtliche Steine , Mörtel und Beton , Glas , Aſbeſt ,
chemiſch reine Seide ,
Metalle in nicht fein verteilter Form , wie Blei , Gußeiſen , Kupfer ,
Stahl , Zink , Zinn .

Als feuerhemmend gelten ohne beſonderen Nachweis
a) Bekleidungen aus 1½ cm dickem, ſachgemäß ausgeführ⸗

tem Putz und 2¼ em dicken Eſtrichen aus Zement oder Gips .
Wände

1. aus vollfugig gemauerten Steinen , auch mit Hohlräumen
( Mauerziegel , Kalkſandſteine , Schwemmſteine , kohlefreie
Schlackenſteine ) von mindeſtens 6 em Dicke,

2. aus mindeſtens 5 em dickem Kiesſand - oder Schlackenbeton
oder aus gleich dicken Gipsdielen ,

3. aus Holz , beiderſeits feuerhemmend bekleidet .

c) Decken

1. Decken aus gleichen Bauſtoffen und in denſelben Mindeſt⸗
abmeſſungen wie bei b 1 und 2,

2. Holzbalkendecken in normaler Ausführung mit unterer
feuerhemmender Bekleidung und Zwiſchendecke mit nicht
brennbarer Ausfüllung .

b



d) Dachkonſtruktionen
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1. aus mindeſtens 5 em dickem Beton oder Eiſenbeton ,

2. aus Stahl oder Holz mit feuerhemmender Bekleidung .

Stahlkonſtruktionen können bei beſonderen baulichen Anord⸗
nungen auch ohne feuerhemmende Bekleidung zugelaſſen wer⸗
den, wenn ſie aus Profilen beſtehen , bei denen das Verhältnis
von Umfang zu Querſchnitt kleiner als 155 em/ om? iſt .
Ausreichenden Schutz gegen Flugfeuer und ſtrahlende Wärme
bieten Dachdeckungen aus :
Betonplatten , Aſbeſtzementplatten , Deckſtoffen aus natürlichen
und künſtlichen Steinen ſowie Metalldächer und Pappdächer
( harte Bedachungen ) .
Stützen
aus Stahl oder Holz mit feuerhemmender Bekleidung .
Stahlkonſtruktionen können bei beſonderen baulichen Anord⸗
nungen auch ohne feuerhemmende Bekleidung zugelaſſen wer⸗
den , wenn ſie aus Profilen beſtehen , bei denen das Verhältnis
von Umfang zu Querſchnitt kleiner als 155 em/ eme iſt .

Treppen
1. Treppen aus Sandſtein , Stahl oder Hartholz (3. B. Eiche ) ,
2. ſonſtige Holztreppen und nicht feuerbeſtändige Steintreppen ,
wenn beide unterſeitig feuerhemmend bekleidet ſind .
Türen
1. aus 4 em dickem Hartholz (z. B. Eiche ) ,
2. aus 2 em dicken, geſpundeten Brettern mit aufgeſchraubter

oder aufgenieteter , allſeitig dicht umhüllender Bekleidung
von mindeſtens /e mm dickem Stahlblech ,

wenn ſie ſelbſttätig zufallen , in Rahmen und Schwelle aus
nicht brennbaren Stoffen mit mindeſtens 1½ em —bei der
Schwelle 1 m —Falz ſchlagen und rauchdicht ſchließen .

Als feuerbeſtändig gelten ohne beſonderen Nachweis
a) Wände

1. aus vollfugig in Kalkzementmörtel gemauerten Steinen
ohne Hohlräume ( Ziegelſteine , Kalkſandſteine , Schwemm⸗

8185 kohlefreie Schlackenſteine ) von mindeſtens 12 em
Dicke,

9
5 mindeſtens 10 em dickem unbewehrtem oder bewehrtem
eton .

b) Decken

aus den unter a aufgeführten Steinen oder Bauſtoffen bei
Innehaltung einer Mindeſtdicke von 12 em bei Steindecken
und von 10 em bei Betondecken .



0) Unterzüge und Träger

1. aus Eiſenbeton ,
2. aus Stahl nur mit feuerbeſtändiger Ummantelung .
Die feuerbeſtändige Ummantelung wird durch allſeitiges Aus⸗
mauern oder Ausbetonieren der Profile erreicht . Die Flanſch⸗
flächen müſſen dabei wenigſtens 3 em dicke Deckung von Beton
mit eingelegtem Drahtgewebe oder von gebranntem Ton oder
anderen gleichwertigen Stoffen erhalten . Bei freiliegenden
Flanſchaußenflächen der Stahlprofile in feuerbeſtändigen
Decken und in Stahlfachwerkswänden kann beſonderer Feuer⸗
ſchutz im allgemeinen fehlen .

Stützen und Pfeiler
wenn ſie aus den unter àa aufgeführten Steinen oder Bau⸗
ſtoffen bei Innehaltung einer Mindeſtdicke von 20 em her⸗
geſtellt werden . Stützen aus Granit , Kalkſtein , Sandſtein und
ähnlichen Naturſteinen gelten nicht als feuerbeſtändig . Stützen
aus Stahl und Säulen aus Gußeiſen müſſen allſeitig feuer⸗
beſtändig ummantelt ſein ( ſiehe 6) .

Dachkonſtruktionen

1. aus mindeſtens 10 om dickem Beton oder Eiſenbeton ,
2. aus Stahl nur mit feuerbeſtändiger Ummantelung ( ſiehe c) .

Treppen

1. die nach bhergeſtellt ſind ,
2. aus Betonwerkſteinen .
Freitragende Treppenſtufen aus Naturſteinen gelten nicht als
feuerbeſtändig .

Türen

bedürfen grundſätzlich eines beſonderen Nachweiſes nach
DIN 4102 Blatt 3 — Widerſtandsfähigkeit von Bauſtoffen
und Bauteilen gegen Feuer und Wärme , Brandverſuche —.

Verglaſungen

Geſtatten die örtlichen Verhältniſſe die Verwendung von Ver⸗
glaſungen in feuerbeſtändigen Bauteilen , ſo müſſen dieſe Ver⸗
glaſungen in den vorgeſehenen Abmeſſungen der Prüfung
nach DIN 4102 Blatt 3 — Widerſtandsfähigkeit von Bau⸗
ſtoffen und Bauteilen gegen Feuer und Wärme , Brandverſuche
—entſprechen .

VI . Als hochfeuerbeſtändig gelten ohne beſonderen Nachweis

Beiſpiele liegen zur Zeit noch nicht vor .



Widerſtandsfähigkeit von Bauſtoffen und

Bauteilen gegen Feuer und Wärme DlN 4102 .

Brandversuche

Vorbemerkung
Für Bauſtoffe und Bauteile , die nicht ohne beſonderen Nachweis
als ſchwer brennbar , feuerhemmend , feuerbeſtändig oder hochfeuer⸗
beſtändig nach DIN 4102 Blatt 2 — Widerſtandsfähigkeit von
Bauſtoffen und Bauteilen gegen Feuer und Wärme , Einreihung in
die Begriffe — gelten , kann der Nachweis der geforderten Eigen —
ſchaften durch die nachſtehenden Brandverſuche erbracht werden . Die
anzuwendenden Prüfverfahren unterſcheiden ſich im weſentlichen
nur durch die Zeitdauer und die verſchiedene Temperatur bei den
Brandverſuchen .

A. Allgemeines
Temperaturen im Brandraum
Der Temperaturanſtieg im Brandverſuchsraum ſoll nach der
Einheitstemperaturkurve verlaufen . Im Brandraum müſſen danach
ungefähr die aus folgendem Bild erſichtlichen Temperaturen ein⸗
gehalten werden :
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Dabei ſind anfangs 5 / , ſpäter 3 %9 Temperaturabweichungen von
der mittleren Temperaturkurve zuläſſig .

Temperaturmeſſungen
Im Brandraum iſt die Temperatur an mindeſtens drei Stellen
möglichſt nahe am Verſuchskörper zu meſſen und hieraus das
Mittel zu beſtimmen . An der dem Feuer abgekehrten Seite des

ſuchskörpers ſind mindeſtens drei Meßſtellen annähernd gleich⸗
mäßig über die Oberfläche zu verteilen . Gemeſſen wird am
zweckmäßigſten mit Thermoelementen ( Platin - Platinrhodium oder
Nickel⸗Nickelchrom ) .
Um das Einwirken der Außenluft zu vermeiden , ſind nach Mög⸗
lichkeit abgeſchloſſene Beobachtungsräume anzuordnen , mindeſtens
aber Maßnahmen zu treffen , die dieſen Einfluß einſchränken und
beſonders den Windeinfall verhindern .

Art der Feuerung
Gebrannt wird mit Holz , Gas oder Ol ; dabei muß die Einheits⸗
temperaturkurve eingehalten werden .

Größe der Verſuchskörper
Die Verſuchskörper müſſen der beabſichtigten Ausführung ent⸗
ſprechen und in möglichſt großen Abmeſſungen geprüft werden ,
3z. B. 8
a) tragende Wände und Zwiſchenwände in einer Fläche von

mindeſtens 2m 2m ,
b) Decken und Dächer in einer Fläche von mindeſtens 2m 2 m,
c) Unterzüge und Balken in einer Länge von mindeſtens 3 m)

) Stützen und Pfeiler in einer Höhe von mindeſtens 3 m,
) Leichtbauplatten u. dgl. in einer Fläche von mindeſtens

Treppen , Mindeſtlänge des Laufes 3 m,
Türen und Klappen in natürlicher Größe ,
Schornſteine in 4 m Höhe ,
Verglaſungen in voller beabſichtigter Größe .

D
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Belaſtungen während des Brandverſuches
Alle tragenden Bauteile ſind unter Laſt zu prüfen. Die Größe der
Belaſtung iſt möglichſt der Wirklichkeit anzupaſſen .

B. Prüfverfahren

Prüfverfahren zum Nachweis der Schwerbrennbarkeit von Stoffen

Die Schwerbrennbarkeit von Stoffen wird in der Regel durch
Feuerſchutzmittel erzielt , die auf ihre Eignung , Stoffe ſchwer brenn⸗
bar zu machen , geprüft werden . Dabei iſt feſtzuſtellen , ob die Schutz⸗
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mittel giftige Beſtandteile enthalten , beim Aufbringen oder beim
Brandverſuch beläſtigende Gaſe entwickeln und Metalle angreifen
a) Prüfung von Geweben , Papier ul dgl .

Die Feuerſchutzmittel , die zum Schutz von Geweben , Papier
u. dgl. gegen Feuer angewendet werden , werden möglichſt an
folgenden Stoffen geprüft : Kattun , Neſſel , Rupfen , Theater⸗
leinen , Voile , Tüll , Papier , Pappe und Strohhülſen .
Die Abmeſſungen der Gewebeproben ſollen 155m & 0,6 bis
0,8 m je nach der Stückbreite des Stoffes betragen .
Für die Verſuche ſind aus jedem zur Prüfung gelangendem
Stoff je zwei Proben glatt und je zwei Proben mit einer
Längsfalte von 5 bis 10 em zu verwenden . Die Längsfalte ſoll
dem Feuer eine größere Angriffsmöglichkeit bieten . Die erſte
Prüfung ſoll früheſtens 14 Tage nach beendeter Behandlung
der Stoffe ſtattfinden . Zur Feſtſtellung der Dauerwirkung des
Schutzmittels iſt die Prüfung nach / und 1 Jahr und mög⸗
lichſt auch nach 3 Jahren zu wiederholen .
Behandlung der Proben : Die Stoffe werden mög
lichſt von der Prüfanſtalt aus dem Handel gekauft und vom
Antragſteller unter Aufſicht der Prüfanſtalt im Tauch⸗ oder
Spritzverfahren behandelt . Die getrockneten Proben werden vor
und nach der Behandlung gewogen und die aufgenommene
Menge des Schutzmittels feſtgeſtellt . Für die Dauerprüfung
müſſen ſie in einem Raum von Zimmertemperatur ( etwa 18
bis 20“%) aufbewahrt und mindeſtens einmal im Monat auf⸗
gerollt und geſchüttelt werden . Die Proben dürfen dem Lager⸗
raum erſt unmittelbar vor der Prüfung entnommen werden .
Sollen ſie auch auf Wetterbeſtändigkeit geprüft werden , ſo
müſſen ſie im Freien aufbewahrt und der Witterung ausgeſetzt
werden .

Ausführung der Prüfung : Die Prüfung findet in
einem geſchloſſenen Raum ſtatt . Die Proben werden zweck⸗
mäßig frei aufgehängt . Am unteren Ende wird eine abge⸗
wogene Menge Holzwolle von etwa 10 Feuchtigkeitsgehalt
(bei 60“ getrocknet ) ausgebreitet und angezündet . Verwendet
werden bei

Papier , Strohhülſen , Voile und Tülll . 100 g Holzwolle
Theaterleinen , Neſſel , Kattum . . . 200 8 Holzwolle
Rupfen , Pappe . 300 g Holzwolle
Die halbe Menge Holzwolle wird angezündet und der Reſt
nach und nach zugegeben . Während des Verſuches wird die
Feuerquelle 1 bis 2 mal für kurze Zeit entfernt , um feſtzu⸗
ſtellen , ob an dem Stoff ſelbſt Flammen auftreten , wann ſie
erlöſchen , ob ſie weiter um ſich greifen oder ob der Stoff nach⸗
glüht . Nach Beendigung des Verſuches darf der Stoff weder
brennen noch nachglühen .
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Prüfung von Holz
Das Holz wird aus dem Handel beſchafft und auf 8 bis 10
relativen Feuchtigkeitsgehalt vorgetrocknet . Aus 2,4 em dicken ,
rauh geſpundeten Fichten⸗ oder Kiefernholzbrettern werden

Tafeln von etwa 1m 2m Fläche gezimmert . Dieſe werden
unter Aufſicht der Prüfanſtalt vom Antragſteller durch Spritzen ,
Streichen oder Tauchen ( hierbei die Bretter einzeln ) mit dem

Feuerſchutzmittel behandelt . In gleicher Weiſe werden Kant⸗

hölzer von 10 om X 10 em Querſchnitt und 2 m Länge behan⸗
delt . Die Tafeln werden in die Türleibung des Brandraumes ,
die Kanthölzer als Stiele freiſtehend in den Raum eingebaut .
Ausführung der Prüfung : Nach 5 und nach 10 Mi⸗

nuten Brenndauer wird das Feuer für Minute unterbrochen
und nach 15 Minuten Brenndauer entfernt . In weiteren
5 Minuten müſſen die Flammen erloſchen ſein . Dann werden

Tafeln und Stiele herausgenommen . Etwa noch glimmende
Teile müſſen nach weiteren 15 Minuten ebenfalls erloſchen
ſein . Eine Vergleichsprüfung mit nicht behandeltem Holz iſt
erwünſcht .

2. Prüfung zum Nachweis der feuerhemmenden Eigenſchaften
Bauteile , deren feuerhemmende Eigenſchaften nachgewieſen werden

ſollen , müſſen während einer halben Stunde der Einwirkung des

Feuers und der Wärme widerſtehen . Die Bauteile dürfen auf der

dem Feuer abgekehrten Seite während des Brandverſuches nicht
wärmer als 130˙ werden .

00

b)

Prüfung von Wänden , Decken , Stützen , Trep⸗

pen
Die zu prüfenden Bauteile werden in der Art der praktiſchen
Anwendung in einen Brandraum eingeſetzt . Bei der Prüfung
unter Belaſtung ſind Sonderkonſtruktionen erforderlich .
Prüfung von Türen
In das Brandhaus wird die Tür in der der Praxis ent⸗

ſprechenden Ausführung eingeſetzt . Vor dem Verſuch wird durch
Abbrennen einer Nebelbombe feſtgeſtellt , ob die Tür rauchdicht

ſchließt . Nach der Prüfung wird feſtgeſtellt , ob die Tür noch
rauchdicht und gangbar iſt .
Anmerkung : Prüfung von Dachdeckungen gegen
Flugfeuer . Die Verſuche ſind an der fertig eingedeckten
Bedachung vorzunehmen . Verwendet werden mindeſtens 1,5 mͤ

große Dachtafeln , die der Bedachungsart entſprechend unter

beſtimmten Neigungswinkeln zu lagern ſind und zwar Ziegel ,

Schiefer und ähnliche Bedachungsteile unter etwa 259, Dach⸗
pappdächer unter 15 bis 20 , Strohdächer unter 40 bis 45“.

Die Prüfung durch die Stichflamme einer Lötlampe oder eines

Gasgebläſes kann nur als Vorverſuch dienen . Die Widerſtands⸗
5 gegen Einwirkung eines Flugfeuers iſt wie folgt zu

prüfen :



Ein Bündel aus 200 g mit Petroleum getränkter Putzwolle
wird am Firſt brennend auf das Dach gelegt und rollen
gelaſſen .

2. Ein Drahtkorb von 30 em & 30 cm 20 em wird mit
800 g, Holzwolle gefüllt , auf das Verſuchsdach geſtülpt und
angezündet . Die Brennzeit beträgt etwa 3 Minuten ; der
Windeinfall iſt zu berückſichtigen .

3. Prüfung zum Nachweis der feuerbeſtändigen Eigenſchaften
Bauteile , deren feuerbeſtändige Eigenſchaften nachgewieſen werden
ſollen , müſſen während 1¼ Stunden der Einwirkung des Feuersund der Wärme widerſtehen . Die Bauteile dürfen auf der dem
Feuer abgekehrten Seite während des Brandverſuches nicht wärmer
als 130 “ werden . Allſeitig feuerbeſtändig ummantelte Bauteile
dürfen ſich während des Brandverſuches auf höchſtens 250 “ er⸗
wärmen .
Unmittelbar nach der Feuerbeanſpruchung iſt das Verſuchsſtückeinem Waſſerſtrahl von mindeſtens 2 kg / me aus 3 m Entfernungetwa 3 Minuten lang auszuſetzen . Der Durchmeſſer des Mund⸗
ſtückes beträgt 12 num.
a) Prüfung von Wänden , Decken , Unterzügen ,

Trägern , Stützen , Pfeilern , Dachkonſtruktio⸗
nen und Treppen

vgl. B 2 à
b) Prüfung von Türen

Ugl. B 2 5
c) Prüfung von Schornſteinen

Die Schornſteine werden in ein Verſuchshaus eingebaut , und
zwar einmal freiſtehend und einmal von zwei Seiten eingefaßt ;
beheizt werden kann auch durch einen vorgeſetzten Ofen mit
Steinkohlenfeuerung . Die Heizdauer umfaßt drei Tage —
hintereinander je 6 Stunden , und zwar am
1. Tag bis etwa 300 ( davon mindeſtens 2 Stunden 3000 ) ,2. Tag bis etwa 600 » ( davon mindeſtens 2 Stunden 600) %,3. Tag bis etwa 1000e ( davon mindeſtens 2 Stunden 1000) .
Anmerkung : Prüfung von Ver glaſungen

Das Glas wird in den für die Praxis gewünſchten Ab⸗
meſſungen in den Brandraum eingebaut . Die Prüfdauer
beträgt eine Stunde . Bei der Prüfung müſſen die Ver⸗
glaſungen den Einwirkungen des Feuers und denen des
Löſchwaſſers ſoviel Widerſtand bieten , daß während des
Brandverſuches die Scheiben nicht ausbrechen oder der
Zuſammenhang nicht verlorengeht .

Prüfung zum Nachweis der hochfeuerbeſtändigen Eigenſchaften
Zu prüfen iſt in gleicher Weiſe wie beim Nachweis der feuer⸗

5 Eigenſchaften , jedoch mit einer Prüfdauer von drei
Stunden .
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